
FFH-GEBIET “BINNENDÜNE GOMMERN“ (EU-CODE: DE 3936-302, LANDESCODE: 

FFH0166) 

Die in den §§ 4, 6 und 8 der Verordnung des Landkreises Jerichower Land über die 

Erklärung der „Binnendüne Fuchsberg Gommern“ zum geschützten Landschaftsbestandteil 

(GLB) enthaltenen Bestimmungen entsprechen Maßnahmen i. S. d. Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 

HS 1 FFH-RL bzw. Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen i. S. d. § 23 Absatz 2 

NatSchG LSA. Ergänzend werden im Folgenden zur Wahrung oder Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes der Schutzgüter des besonderen Schutzgebietes 

Bewirtschaftungs- sowie Entwicklungsmaßgaben festgelegt.  

Maßgaben für die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

der Lebensraumtypen (LRT) gemäß Anhang I FFH-RL sind insbesondere: 

 
für die LRT der Dünen und Sandtrockenrasen (LRT 2310, 2330, 6120*): 
- die Durchführung einer regelmäßigen extensiven Nutzung der Flächen, vorzugsweise 

durch Schaf- und Ziegenbeweidung (ggf. auch durch Mahd) oder durch eine 
standortangepasste Beweidung mit anderen geeigneten Weidetieren, 

- die Erhaltung von offenen Rohbodenflächen sowie ggf. die Entfernung aufgewachsener 
Gehölze, 

- die Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutz- oder Düngemitteln, Nährstoffeinträgen 
aus angrenzenden Flächen sowie der Akkumulation abgestorbener organischer Substanz. 

 

Maßgaben für die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
der Tierart gemäß Anhang II FFH-RL sind insbesondere: 

für die Mopsfledermaus die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Lebensräume 
(strukturreiche Laub(misch)waldbestände einheimischer Gehölzarten mit lichtem Unterwuchs 
und einem langfristig gesicherten Mosaik aus mehreren Waldentwicklungsphasen), die 
Erhaltung von Waldlichtungen, Leitstrukturen (z. B. Hecken, Gehölzreihen, krautige 
Feldraine und Waldränder) und geeigneten, insektenreichen Jagdhabitaten, die 
Vermeidung von Beeinträchtigungen durch starke Auflichtungen in unterwuchsarmen 
Waldbeständen oder durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die Gewährleistung 
eines Laubholzbestandes mit einem Bestandsalter von mindestens 80 Jahren 
vorzugsweise als Altholzinseln von mehr als 30 % des Gesamtwaldbestandes zur 
Sicherung der Quartierbaumdichte sowie die Sicherung von bekannten ober- und 
unterirdischen Quartieren mittels fledermausgerechter Verschlüsse sowie die Durchführung 
fledermausgerechter Umbauten, Sanierungen und Beleuchtungen in Gebäudequartieren und 
die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder 
sonstigen insektizid-wirkenden Substanzen.  

 

 


